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KOMMUNIKATION + GESELLSCHAFT

Wird das Pferd am Schwanz aufgezaumt?

Zur geplanten Teilrevision des Filmgesetzes

Noch bis Ende Juli lauft das Vernehmlas-
sungsverfahren zum Entwurfeiner Teilre-
vision des Filmgesetzes, den das Eidge-
nossische Departement des Innern (EDI)
ausgearbeitet hat. Das Filmgesetz stutzt
sich auf Artikel 27" und 64°'s der Bundes-
verfassung. Diese Artikel geben dem
Bund die Befugnis,

— die einheimische Filmproduktion und
filmkulturelle Bestrebungen zu for-
dern;

— Filmeinfuhr, Filmverleih und die Eroff-
nung von Betrieben der Filmvorfuh-
rung zu regeln, diesin Abweichung von
der Handels- und Gewerbefreiheit,
wenn kultur- und staatspolitische In-
teressenesrechtfertigen.

Dass dem Bund lUberhaupt eine Gesetz-

gebungskompetenz auf dem Gebiet des

Filmwesens ubertragen wurde (die Kul-

turhoheit liegt ja sonst, mit einigen Aus-

nahmen, bei den Kantonen), geht auf Er-
fahrungen vor und wahrend dem Zweiten

Weltkrieg zuriuck. Auch damals stamm-

ten fast 100 Prozent der Kinofilme aus

dem Ausland, und weil das kapitalinten-
sive, risikoreiche Filmgeschaft die Bil-
dung von Monopolen begunstigt, be-
stand die Gefahr, in eine einseitige und
politisch unerwunschte Abhangigkeit
vom Ausland (konkret von den Achsen-
machten) zu geraten. Die zur Verhinde-
rung dieser Abhangigkeit bestimmten,
zeitlich befristeten Erlasse wurden durch
das Filmgesetz abgelost. Ziel der Gesetz-
gebungwar, die filmkulturelle Eigenstan-
digkeit der Schweiz zu wahren, vor allem
durch die Forderung der einheimischen

Filmproduktion und die Eindammung des

auslandischen Einflusses beim Kinofilm.

Diese Ziele scheinen mir auch heute noch

durchaus begriindet und grundsétzlich

berechtigt zu sein. Man konnte sich zwar
auch eine Aufhebung des Filmgesetzes
denken: Der ganze Filmbereich wurde
dem Spiel von Angebot und Nachfrage
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uberlassen und sich von selbst regeln.
Lohnt sich denn uberhaupt der ganze
Aufwand mit Gesetzesapparat und Kom-
missionssitzungen fur die 4,275 Film-Mil-
lionen (1982) des Bundes, die angesichts
von rund 700 Millionen Bundessubventio-
nen fur Milch, Butter und Kase oder von
70 Millionen der Stadt Ziirich fur kultu-
relle Zwecke ein recht mickriger Betrag
sind? Rein wirtschaftlich gesehen, liesse
sich vielleicht eine solche Losung verant-
worten, kulturpolitisch aber sicher nicht:
Das eigenstandige, kulturell relevante
Filmschaffen hatte noch grossere Finan-
zierungsprobleme, kame vielleicht ganz
zum Erliegen; auslandische Produktions-
und Vertriebsfirmen konnten den
Schweizer Markt ungehindert beherr-
schen, der Bildung von in- und auslandi-
schen Monopolen stande nichts mehrim
Wege. Das ware ein Ausverkauf unserer
gesamten Film- und Kinolandschaft.

Veranderte Medienlandschaft

Nun hat sich aber die Medienlandschaft
in den vergangenen 20 Jahren gewaltig
verandert: Mit der Verkabelung sind
mehr Radio- und Fernsehprogramme
verfugbar geworden, mit der Einflihrung
von Lokalprogrammen, Pay-TV, Satelli-
ten-TV werden es noch mehrwerden, der
gesamte Videobereich ist geradezu ex-
plodiert. Da stellt sich doch immer drin-
gender die Frage, ob dieser Entwicklung
bei einer Revision des Filmgesetzes nicht
Rechnung getragen werden musste,
etwa dadurch, dass neue Bild/Tontrager
miteinbezogen und gleich wie der Film
(beispielsweise offentliche Vorfihrun-
gen betreffend) behandeltwiirden. Diese
Frage ist umso aktueller, als seit einiger
Zeit in der Offentlichkeit eine Regelung
im Video-Bereichdringend verlangtwird.
Umso verwunderlicher ist es, dass der



vorgelegte Entwurf zur Anderung des

Filmgesetzes (siehe grosser Kasten)

diese ganze Entwicklung und Problema-

tik ignoriert. Die Anderungsvorschlage

beschranken sich auf die Teile | und Il

(siehe kleiner Kasten), wahrend die fur

die Zukunft viel gewichtigeren Teile Il

und IV unverandert bleiben sollen. (Dar-

auf werde ich spater noch zuruckkom-
men.) Es geht im Wesentlichen um zwei

Neuerungen:

— die Bestimmungen uber die Zusam-
mensetzung der Eidgendssischen
Filmkommission werden offener als
bisherformuliert;

— TeilederEntscheidungskompetenzbe-
treffend die Gewahrung von Forde-
rungsbeitragen sollen vom EDI an eine
Eidgenossische Filmforderungskom-
mission ubergehen; damit verbunden
ist eine Anderung des Beschwerdever-
fahrens. }

Im Detail sehen die Anderungsvor-

schlage vor (siehe grosser Kasten):

Teil I: Filmkommission

Artikel 1: Die Eidgenodssische Filmkom-
mission soll in Zukunft nicht mehr aus
hochstens 25, sondern aus 25-35 Mitglie-
dern bestehen, wobei die Zahl der Vertre-
ter der unter a—f aufgefiihrten Institutio-
nen und Organisationen nicht mehr fest
vorgeschrieben, sondern mit «minde-
stens» umschrieben wird. Diese flexi-
blere Formulierung gibt dem Bundesrat
mehr Spielraum bei der Bestellung der
Kommission. Bisher musste bei auftre-
tenden Schwierigkeiten, insbesondere in
der Frage einer angemessenen Vertre-
tung der verschiedenen Sparten des
Filmschaffens zu Behelfslosungen ge-
griffen werden. Mit der Vergrosserung
der Kommission wurde sie aber wohl
auch schwerfalliger. Storend finde ich,
dass die Filmgestalter und Filmtechniker
(bisher je zwei Vertreter) im Vergleich zur
Filmwirtschaft und zu den Institutionen
und Organisationen nach wie vor unter-
vertreten sind. Wichtiger aber als diese
Zahlenkosmetik ware doch wohl die
Frage, ob die Kommission neben den drei
Vertretern des Unterverbandes fur Film-
und Audiovision noch weitere Mitglieder

aus dem Bereich audiovisueller Techni-
ken (Produktion und Distribution) auf-
nehmen und entsprechend den Namen
andern sollte (z. B. Eidgendssische Kom-
mission fir Film und AV-Medien).

Artikel 3, Buchstabe c: Bisher gehorte zu
den Aufgaben der Filmkommission «die
Begutachtung zur Gewéahrung von Bun-
desbeitragen gemassden Artikeln 5 (For-
derung der einheimischen Filmproduk-
tion), 6 (Forderung filmkultureller Bestre-
bungen) und 7 (Zustandigkeit des Bun-
desrates als entscheidende Behdrde)
dieses Gesetzes». Der Entwurf sieht eine
AufteilungderZustandigkeit und Kompe-
tenzen vor: Wie bisher sollen Beitrage an
filmkulturelle Organisationen (z.B. die
jahrlich wiederkehrenden Subventionen
an das Schweizerische Filmarchiv, das
Schweizerische Filmzentrum, die Festi-
valsvon Locarno, Nyon, Solothurn) durch
dasEDI, nach Anhorungder Filmkommis-
sion und der Stiftung Pro Helvetia, zuge-
sprochen werden. Hingegen sollen die
Entscheide uber die Forderung der Film-
herstellung kunftig von einer neu zu
schaffenden Filmforderungskommission
(siehe Artikel 6 und Kommentardazu) ge-
troffen werden.

Teil Il: Forderungsmassnahmen

Artikel 5: Das geltende Filmgesetz sieht
zur Forderung der einheimischen Film-
produktion neben a) Beitragen und ande-
ren Leistungen an die Herstellung von Fil-
men nochb) Qualitatspramien fir hervor-
ragende Filme, c) Beitrage an die Be-
triebskosten von schweizerischen Ton-
filmstudios und d) Stipendien fiir die be-
rufliche Aus- und Weiterbildung von
Filmschaffenden vor. Da die Plane fur
Tonfilmstudios, die zur Zeit der Entste-
hung des Filmgesetzes bestanden, nie
zur Ausfuhrung gelangten, wurde auch
kein entsprechendes Gesuch einge-
reicht. Auch in Zukunft durfte die Finan-
zierung einer solchen strukturellen Ein-
richtung wenig sinnvoll sein, weshalb
diese Massnahme ersatzlos gestrichen
werden kann, ebenso wie die Stipendien,
von denen seit zwei Jahren kein Ge-
brauch mehr gemacht wird, da die Sti-
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pendiengewahrung durch die Kantone

erfolgt, die hiefir gemass Stipendienge-

setz subventioniert werden. Der neue Ar-
tikel 5 Gbernimmt deshalb nurnoch aund

b, und zwar mit zwei Anderungen:

— Die bisherige Praxis, nicht nur fur die
eigentliche Produktion Beitrage zu ge-
wahren, sondern auch fur die Projekt-
vorbereitung, wird ausdrucklich fest-
gehalten. Unter «andere Leistungen»
werden nicht-finanzielle Forderungs-
massnahmen verstanden (z. B. Kopro-
duktionsvereinbarungen mit dem Aus-
land, Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen Film und Fernsehen, Ko-
ordination eidgenossischer und kanto-
naler Filmforderung).

— Die bisherigen Qualitatspramien fur
fertiggestellte Filme werden durch
«Beitrage» und «andere Leistungen»
ersetzt. Dadurch soll die Moglichkeit
geschaffen werden, die bisherige Pra-
mienpraxis auf ihre Wirksamkeit zu
uberprufen und flexibler zu gestalten.
Diese Art der Filmforderung muss un-
bedingt beibehalten werden als eine
Art Korrektiv, damit Produktionen, die
keine Herstellungsbeitrage erhalten,
aber trotzdem fertiggestellt werden
und forderungswirdige Qualitaten
aufweisen, wenigstens nachtraglich
eine furdie Sicherung der Weiterarbeit
der Autoren unentbehrliche Unterstut-
zung erhalten (einschlagige Beispiele
sind Lyssys «Schweizermacher» und
Imhoofs «Das Bootistvoll»).

Trennung von Politik und (Film-)Kultur?

Artikel 6: Dieser neue Artikel bringt, zu-
sammen mit Artikel 3 (c) und Artikel 8a
(Rekurskommission) den problematisch-
sten Abéanderungsvorschlag. Gemass
geltendem Filmgesetz entscheidet das
EDI, nach Anhorung unabhangiger Ex-
perten, liber die Gewahrung von Forde-
rungsbeitragen. Die beiden Expertengre-
miender Filmkommissionsind der Begut-
achterausschuss, der Gesuche um Bei-
trage fir Drehbicher, furdie Filmherstel-
lung und fir filmkulturelle Bestrebungen
prift, und die Jury fiar Filmpramien, die
fertiggestellte Filme im Hinblick auf Stu-
dien- und Qualitatspramien begutachtet.
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Entwurfzur Anderungdes
Filmgesetzes (Abschnitt | und II:)

Art. 1 (Bestellung)

' Der Bundesrat ernennt eine Kommission von 25-35 Mit-
gliedern. Sie tragt den Namen Eidgendssische Filmkom-
mission (im folgenden Kommission genannt).

2 Der Kommission sollen mindestens angehoren:

a. ein Vertreter der Konferenz der Kantonalen Erzie-
hungsdirektoren;

b. ein Vertreter der Konferenz der Kantonalen Polizeidi-
rektoren;

c. ein Vertreter der Stiftung Pro Helvetia;

d. zwei Vertreterder Filmschaffenden;

e. neun Vertreter von kulturellen, am Filmwesen interes-
sierten Organisationen;

f. neun Vertreter der Filmwirtschaft.

Art. 3 Bst. ¢ (Aufgaben)

c. die Stellungnahme zur Gewahrung von Bundesbeitra-
gen zur Forderung filmkultureller Bestrebungen nach
Artikel 7 dieses Gesetzes;

Art. 5 (Férderung der Filmherstellung)

Der Bund kann die Herstellung wertvoller schweizeri-

scher Filme fordern, indem er insbesondere:

a) firdie Erarbeitung von Projekten oder die Herstellung
von Filmen Beitrage und andere Leistungen gewahrt;

b) fertiggestelite Filme durch Beitrage und andere Mass-
nahmen auszeichnet.

Art. 6 (Filmférderungskommission)

' Der Bundesrat bestellt eine Filmforderungskommission
von 12 Mitgliedern, in der die Landesteile und die ver-
schiedenen Filmsparten angemessen vertreten sind.

? Die Filmférderungskommission entscheidet (iber Mass-
nahmen zur Férderung der Filmherstellung nach Artikel 5
dieses Gesetzes.

* Der Bundesratregelt die Organisation und die Aufgaben
der Kommission im einzelnen.

Art. 7 (Forderung filmkultureller Bestrebungen)

' Der Bund kann Beitrage leisten:

a. an Institutionen, Organisationen und Veranstaltungen
zur Forderung der Filmkultur, insbesondere der Filmer-
ziehung;

b. andas Schweizerische Filmarchiv

? Das Eidgenéssische Departement des Innern spricht die
Beitrage zu. Es hért vorher die Eidgendssische Filmkom-
mission und die Stiftung Pro Helvetia an.

Art. 8 (Finanzierung)

Fir die Forderungsmassnahmen gemaéss Artikel 5 und 7
wird alljahrlich ein Hochstbetrag in den Voranschlag der
Eidgenossenschaft eingestellt.

Art. 8a (Beschwerden)

' Gegen Verfugungen der Filmférderungskommission
kann bei der Pro Helvetia-Rekurskommission (Art. 11a
des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1965 betreffend
die Stiftung Pro Helvetia) Beschwerde erhoben werden.
Die Entscheide der Rekurskommission Gber die Gewah-
rung von Beitrdgen sind endgiiltig.

2 Gegen Verfugungen des Eidgendssischen Departe-
ments des Innern kann beim Bundesrat Beschwerde er-
hoben werden.




Nun soll eine Filmforderungskommission
in eigener Kompetenz entscheiden und
das EDI und (im Rekursfall) den Gesamt-
bundesrat als politische Behorden von
Forderungsentscheiden im Einzelfall ent-
lasten. Ausgenommen bleiben die wie-
derkehrenden Beitrage gemass Artikel 7.
Obdiese Losungtatsachlich eine Verbes-
serung bringt, ist aus folgenden Griinden
hochst ungewiss:

® Die vorgeschlagene Kompetenzrege-
lung bringt eine Zweiteilung der Zustan-
digkeit zwischen Filmférderungskom-
mission (Beitrdage an Projekte und Filme)
und EDI (Beitrage zur Forderung der Film-
kultur). Damit sind Konflikte geradezu
programmiert, da uber die Aufteilung der
Mittel nichts bestimmt wird. Wer ent-
scheidet, wieviel fur die Filmforderung
und wieviel fur die Forderung der Filmkul-
tur ausgegeben werden darf? Eine ein-
heitliche Forderungspolitik, die den gan-
zen Bereich im Auge behalt, Prioritaten
setzt und die entsprechenden Entschei-
dungen trifft, sind durch die Zweiteilung
der Kompetenzen, die auch eine Zweitei-
lung der Verantwortung beinhaltet, in
Frage gestellt. Die Konzentration aller
Filmforderungsmassnahmen auf eine Ex-
pertenkommission hatte zwar schon ihre
Vorteile, wiegt aber die mit der vorge-
schlagenen Regelung gegebenen Nach-
teile nicht auf. Es sollte deshalb nach ei-
ner uberzeugenderen Losung gesucht
werden.

@ Dass sich das EDI von der Zustandig-
keit fur die Entscheide betreffend Forde-
rung der Filmherstellung entlasten will,
hat ganz konkrete Grinde. In den letzten
Jahren haben einzelne Filmforderungs-
entscheide zu teils heftigen politischen
Kontroversen («Die Erschiessung des
Landesverraters S.», «Lieber Herr Dok-
tor») gefiihrt, wobei es auch zu Differen-
zen zwischen EDI und Bundesrat einer-
seits und den antragstellenden Experten-
gremien andrerseits kam. Die Neurege-
lung sieht eine (allerdings nur teilweise)
«Entflechtung» zwischen Politik und
(Film-)Kultur vor, da nicht mehr politi-
sche Behorden, sondern Experten lber
Beitrdage an Filme entscheiden sollen.
Noch vor wenigen Jahren héatte ich einer

solchen Regelung zugestimmt, bin aber
heute anderer Meinung. Zwar befirworte
ich nach wie vor eine moglichst grosse
Unabhangigkeit und Selbstandigkeit von
Kultur und Politik. Ich bin aberinzwischen
ebenfalls der Ansicht, dass sich Parla-
ment und Regierung nicht nur mit der
Wirtschaft, der Landwirtschaft, dem Mi-
litar, den Banken, der SBB und PTT befas-
sen sollen, sondern auch und immer wie-
der mitkulturellen Problemen und Aufga-
ben. Die Entbindung der politischen In-
stanzen EDI und Bundesrat von der Ver-
antwortung fur einzelne Filmforderungs-
entscheide konnte durchaus ein vermin-
dertes Engagement dieser Instanzen fur
die Filmforderungspolitik insgesamt zur
Folge haben. Und das gilt es unter allen
Umstanden zu verhindern. In der Offent-
lichkeit ausgetragene Kontroversen um
die oben genannten Filme oder, um ein
anderes Beispiel zu nennen, die Debatte
im Zurcher Kantonsrat uber die vom Re-
gierungsrat aus politischen Grinden ver-
weigerte Auszeichnung von Franz Hohler
sind wichtige und belebende Diskussio-
nen uber den Stellenwert der Kultur und
der Kulturschaffenden in unserer Gesell-
schaft, die (fast) nurauf diese Weise auch
ins offentliche Bewusstsein geraten.
Wenn alles nur noch von Expertengre-
mien entschieden, abgesegnet und ver-
antwortet wird, werden umstrittene Ent-
scheidungen zwar nicht mehr zu «Stei-
nen des Anstosses», es kommt aber auch
nicht mehr zu an-stéssigen Diskussionen
um das kulturelle Selbstverstandnis und
die kulturelle Identitat unseres Landes.

Artikel 7:Aus der Ablehnung von Artikel 6
folgt logischerweise auch die Ablehnung
von Artikel 7. Zu bemerken ware hier
noch, dass es endlich an der Zeit ist, den
Begriff Filmerziehung durch einen ande-
ren, weiteren (Medienerziehung, Me-
dien- oder Kommunikationspadagogik)
zu ersetzen. Und wenn schon das
Schweizerische Filmarchiv (zu recht) als
forderungswaurdige Institution nament-
lich aufgefihrt wird, warum nicht auch
das Schweizerische Filmzentrum, das fur
das gegenwartige und kunftige Film-
schaffen eine unverzichtbare Rolle als
Koordinations- und Promotionsstelle be-
sitzt?



Artikel 8a: Gemass geltender Regelung
konnen Forderungsentscheide des EDI
an den Bundesrat weitergezogen wer-
den, der letztinstanzlich entscheidet.
Dies gilt nach wie vor fir die vom EDI ge-
troffenen Entscheidungen gemass Arti-
kel 7 (Forderung filmkultureller Bestre-
bungen). Fur die Entscheidungen der
Filmforderungskommission  (Artikel 6)
soll die Pro Helvetia-Rekurskommission
zur Beschwerdestelle werden. Abgese-
hen davon, dass ich bezweifle, dass in
dieser Rekurs-Kommission die kompe-
tenteren Fachleute sitzen als in der Film-
forderungskommission, gelten hier
ebenfalls die bereits vorgebrachten Ein-
wande: Die Zweiteilung der Rekursin-
stanzenvermagnichtzu uberzeugen, und
die Entscheidungen der Pro Helvetia-
Kommission haben auch nicht das 6f-
fentliche Gewichtwie jene des Bundesra-
tes. Wenn argumentiert wird, es sei nicht
einzusehen, warum sich der Bundesrat
zwar mit Filmforderungsentscheiden,
nicht aber mit Verfugungen von Kunst-,
Theater- und Musikforderungsgremien
auseinanderzusetzen habe, so ist dem
entgegenzuhalten, dass ein Verfas-
sungsartikel dem Bund Kompetenz und
Verantwortung fur die Filmforderung
uberbindet.

Warum keine Gesamtrevision?

Zwar enthalt der Anderungsentwurf ei-
nige durchaus diskussionswerte Vor-
schlage. Insgesamt erscheint jedoch die
vorgeschlagene Revision weder derart
dringlich noch wichtig, dass nicht noch
etwas zugewartet werden konnte, um
maoglichst rasch eine Gesamtrevision
vorzulegen. Dringliche Anderungen kén-
nen auf dem Verordnungswege oder
durch eine geanderte Praxis (beispiels-
weise die bereits erfolgte Ausweitung der
Forderung auf Videofilme) erfolgen. Eine
Teilrevision im jetzigen Zeitpunkt und im
vorgeschlagenen Rahmen erfasst nur se-
kundare Probleme, hatte jedoch die fa-
tale Folge, dass eine umfassendere Revi-
sion auf Jahre hinaus blockiert ware, da
weder Parlament noch Volk zuzumuten
ist, sich zuerst miteiner Teil-und kurzdar-
auf mit einer Totalrevision zu befassen.
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Gliederung des Filmgesetzes

Das 1962 erlassene und seither nur in einzelnen Bestim-

mungen abgeédnderte Filmgesetz besteht aus 26 Arti-

keln in sechs Teilen:

I:  Bestimmungen lber Zusammensetzung, Organe
und Aufgaben der Eidgendssischen Filmkommis-
sion

Il: Umschreibung der Forderungsmassnahmen fir
Filmproduktion und filmkulturelle Bestrebungen

I1l: Regelung von Filmeinfuhr und Filmverleih

IV: Bestimmungen uber Eroffnung, Umwandlung und
Schliessung von Betrieben der Filmvorfiihrung.

V: Strafen und Strafverfahren
VI: Schlussbestimmungen

Drei Verordnungen des Bundesrates enthalten Ausfih-
rungsbestimmungen zum Filmgesetz.

Das Filmgesetz ist gegentuber der rasan-
ten technischen Entwicklung bereits jetzt
ins Hintertreffen geraten, und wenn mit
seiner Anpassung an die neuen Gege-
benheiten noch Jahre zugewartet wird,
verkommtes zu einer hoffnungslos veral-
teten Paragraphensammlung.

Die Frage einer Gesamtrevision ist kei-
neswegs neu. Seit Mitte der siebziger
Jahre hat die Filmkommission an einem
solchen Revisionsprojekt gearbeitet. Ein
uberarbeiteter Entwurf liegt beim EDI.
Unabhangig von diesen Arbeiten der
Filmkommission hat der Bundesrat nach
Erscheinen des Berichts der Experten-
kommission fir eine Medien-Gesamt-
konzeption (Kommission Kopp) das EDI
beauftragt, ihm Gber eine Anderung der
Filmeinfuhr-Regelung und eine eventu-
elle Revision des Verfassungsartikels, die
ebenfalls notwendig wird, und des Film-
gesetzes zu berichten und Antrag zu stel-
len. In der Zwischenzeit ist das EDI die-
sem Auftrag nachgekommen. Es wird
nun am Bundesrat sein, fiir die Uberprii-
fungder Filmeinfuhrund des Filmverleihs
das grune Licht zu erteilen.

Problem Filmkontingentierung

Wie bereits vorher erwahnt, sind die ge-
wichtigsten Anderungen in Teil Il und IlI
des Filmgesetzes fallig. Da steht vor al-
lem die Neuregelung von Filmeinfuhrund



-verleih im Vordergrund, kommen doch
heute noch 98 Prozent der Kinofilme aus
dem Ausland. lhre Einfuhr wird durch die
Zuteilung von — auf ein Jahr befristeten —
Kontingenten an Verleiher geregelt. Das
kleinste Kontingent enthalt funf, das
grosste 28 Filmeinheiten (1982 wurden
441 35mm-Filme in 715 Fassungen und
1473 Kopien eingefiihrt). Diese aus den
erwahnten Grunden praktizierte Filmkon-
tingentierung hat zwar die Bildung ei-
gentlicher Monopole verhindern konnen
und die Existenz einer Anzahl mittlerer
und kleiner Verleiher und dadurch ein re-
lativ vielfaltiges Filmangebot mit-ermog-
licht. Das Kontingentierungssystem hat
aberwederein hohes Qualitatsniveau der
Filme garantiert noch konnte es die Vor-
machtstellung der US-Firmen verhindern
oder abbauen: Vier amerikanische Ver-
leihe erzielen —bei 26 sogenannten unab-
hangigen Verleihern — uber 50 Prozent
des schweizerischen Verleihumsatzes.
Da die Strukturen der internationalen
Filmwirtschaft seit langem im wesentli-
chen unverdndert geblieben sind (im
«Westen» und in der Dritten Welt domi-
nieren die Amerikaner, im «Osten» die
staatlich gelenkten Produktionsstatten),

Presseseminar des Kirchenbundes

EPD. Vom 24. bis 28. Oktober fuhrt der
Schweizerische Evangelische Kirchen-
bund in Interlaken ein weiterfiUhrendes
Presseseminar durch. Daran wirken mit
aus dem Bereich der kirchlichen Medien-
arbeit Werner Thirig, Christoph Mohl,
Ernst-Ulrich Katzenstein, Reinhard Ku-
ster, Hans Caprezund Andres Streiff. Aus
dem Erfahrungsschatz als Redaktor bei
Tageszeitungen berichten Albert
Schwarzenbach und Hans Stark. Neu ist
vor allem auch der Versuch, alle Teilneh-
merinZweiergruppen einenganzen Tag—
vom Beginn der redaktionellen Arbeit bis
zum Druckbeginn der Zeitung - als
«Schatten des Redaktors» bei einer Zei-
tung verbringen zu lassen. Kurskosten:
Fr.310.— (inklusive Unterkunft in Zweier-
zimmern und Verpflegung). Programme
und Anmeldungen (bis spatestens
31. August) an Pfr. Reinhard Kuster, Amt
firInformation, Miihlenberg 12,4052 Ba-
sel (061/239966).

bestunde ohne Filmgesetz und -kontin-
gentierung die Gefahr der Monopolbil-
dung nach wie vor.

Da inzwischen jedoch weit mehr Kino-
filme ausserhalb des Kinos — Uber die
Fernsehanstalten, auf Videokassetten
und Bildplatten, via Kabelfernsehen,
Pay-TV und (bald auch) Satelliten-TV —
angeboten werden, lasst sich die Film-
kontingentierung in der bisherigen Form
kaum mehrhalten. Aus kultur- und gesell-
schaftspolitischen sowie auch wirt-
schaftlichen Grinden darf sie jedoch kei-
nesfalls ersatzlos gestrichen werden,
sondern muss durch eine elastischere
Regelung (in Form von Betriebs- und Ver-
triebsbewilligungen?) abgeldst werden,
die eine gewisse Vielfalt, Unabhangigkeit
und Selbstandigkeit des schweizeri-
schen Kino- und Verleihgewerbes garan-
tiert. Dazu gehort auch die Neuregelung
der Eroffnung, Schliessung und Um-
wandlungvon offentlichen Vorfuhrungen
audiovisueller Medien, also nicht mehr
bloss von Filmen.

Zusatzlich sind noch eine ganze Reihe
weiterer kniffliger Fragen und Probleme
zu losen, so etwa die Definition der ver-
schiedenen Bild/Tontrager, ihre Abgren-
zung untereinander und die daraus fol-
gende Zuordnung in die Zustandigkeit
dreier verschiedener Departemente: des
Departements des Innern (Bundesamt
fur Kulturpflege), des Justiz- und Polizei-
departements (Bundesamt fir Justiz)
und des Verkehrs- und Energiewirt-
schaftsdepartements (Radio- und Fern-
sehdienst). Fur eine speditive Losung der
anstehenden Probleme ist diese kompli-
zierte Situation alles andere als forder-
lich. Aber wenn hier nicht bald vorwarts-
gemacht wird, werden vom Medienbusi-
ness Fakten geschaffen, die erfahrungs-
gemass schwer oder uberhaupt nicht
mehrzu dandern sind. Welche (wirtschaft-
lichen und wirtschaftspolitischen) Krafte
und Machte hier am Werk sind, lassen
Entwicklungen ahnen, wie sie Peter Mul-
ler in seinem Beitrag «Video oder die
Spitze eines Multi-Eisbergs» (ZOOM
5/83) und Urs Jaeggi im Editorial der letz-
ten Nummer dargelegt haben. Die aufge-
zeigten Fakten verheissen wahrhaftig
nicht nur gutes fur den Medienplatz
Schweiz... Franz Ulrich

7



	Wird das Pferd am Schwanz aufgezäumt?

